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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 19. Mai 2026 

 
 

Beschluss 

9 

9.0 

9.0.3 

Ressourcen 

Finanzen 

Jahresrechnung 

2026-107 

 Verwaltungsrevisionen AG – Jahresrechnung 2025 – Revisionsbericht 

- Abnahme 

Ausgangslage 

Gemäss Bericht vom 22. April 2026 führte die Verwaltungsrevisionen AG, Dielsdorf, vom 

17. April 2026 bis 22. April 2026, gestützt auf § 144 Gemeindegesetz sowie gemäss 

Auftrag des Gemeinderats und der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission eine 

Prüfung der Jahresrechnung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen  

(§ 143 Gemeindegesetz) durch. 

Revisionsbericht 

Das Revisionsergebnis ist äusserst zufriedenstellend. Keiner der 114 Prüfschritte führte 

zu Feststellungen, Hinweisen oder Empfehlungen, die eine Massnahme erfordern (siehe 

Beilage A). 

 

Ergänzend weist die Revisionsgesellschaft informativ auf den Anhang hin. Dabei wurde 

Folgendes festgestellt:  

 

«Im Anhang zur Jahresrechnung (S.80) wurde der Deckungsdifferenzenspiegel 

Elektrizitätswerk ausgewiesen. Im Rahmen der Stichprobe Netz fällt der steile Anstieg in 

der Spalte " per 31.12 nach Verzinsung" auf rund CHF -7 Mio. auf.» 

 

Die entsprechende Ausführung wurde zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt ist 

bekannt, und die notwendigen Schritte wurden seitens Gemeindewerke bereits 

eingeleitet. 

Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten. 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 
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Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung vom  

19. Mai 2019 der Gemeinderat zuständig.  

 

Der Gemeinderat beschliesst aufgrund des Berichts der Prüfstelle, ob und allenfalls 

welche Massnahmen zur Beseitigung beanstandeter Punkte getroffen werden (§ 40 

Abs. 1 Gemeindeverordnung (VGG)) und teilt den Beschluss der Prüfstelle, der 

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission und dem Bezirksrat mit (§ 40 Abs. 2 

VGG). 

Beschluss 

1. Der Revisionsbericht der Verwaltungsrevisionen AG, Dielsdorf, über die vom 

17. April bis 22. April 2026 durchgeführte finanztechnische Revision der 

Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Rüti wird zu Kenntnis genommen. 
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2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil 

- Verwaltungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf 

- Ressortvorsteher Finanzen 

- Leitung Bereich Finanzen 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Verwaltungsrevisionen AG - Jahresrechnung 2025 - Revisionsbericht - 

Abnahme» 

- Archiv 
 

 

Versand: 26. Mai 2026 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 

 


